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Wien, am 16. Mai 2007 

 

An das  
 
Präsidium des 
Nationalrates 
 
Parlament 
1017  W I E N 
 
 
 

 
 

Michaela Frasl 

BMI - III/1 (Abteilung III/1) 

Herrengasse 7, 1014 Wien 

Tel.:  +43 (01) 531262360  

Michaela.Frasl@bmi.gv.at 

WWW.BMI.GV.AT 

DVR: 0000051 

 

    
Betreff:  Legistik und Recht; Fremdlegistik; BG-BMGFJ 

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Festlegung von Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für die Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung 
von menschlichen Zellen und Geweben zur Verwendung beim Menschen 
(Gewebesicherheitsgesetz-GSG) erlassen wird, und das Arzneimittelgesetz, das 
Fortpflanzungsmedizingesetz, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz 
und das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten geändert werden 
  

 

 

 

In der Anlage wird zu dem im Betreff bezeichneten Entwurf die Stellungnahme des 

Bundesministeriums für Inneres übermittelt. 

 

 

 

 

 

Beilage 

 

 

Für den Bundesminister: 

 

 

Mag. Sabine Halbauer 
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Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Festlegung von Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für die Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung 
von menschlichen Zellen und Geweben zur Verwendung beim Menschen 
(Gewebesicherheitsgesetz-GSG) erlassen wird, und das Arzneimittelgesetz, das 
Fortpflanzungsmedizingesetz, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz 
und das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten geändert werden 
 Stellungnahme des Bundesministeriums für Inneres 

 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres ergeben sich zu dem im Betreff be-

zeichneten Entwurf folgende Bemerkungen: 

 

Gegen eine Assistenzleistung besteht grundsätzlich kein Einwand. 

Um allfällige Missverständnisse zu vermeiden und den Charakter der Assistenzleistung klar 

zu definieren wird vorgeschlagen die Bestimmung wie folgt zu fassen: 

 

„§ 36. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben dem Bundesamt für Sicherheit 

im Gesundheitswesen über dessen Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Befugnisse 

gemäß §§ 26, 27 Abs. 2 und 3 und 37 Abs. 3 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungs-

bereiches Hilfe zu leisten.“ 

 

Die gegenständliche Stellungnahme wird dem Präsidium des Nationalrates auch in 

elektronischer Form übermittelt. 

 

Für den Bundesminister: 

 

Mag. Sabine Halbauer 
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